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30 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 
 
  
Bebauungsplan SW 263, 3. Änderung „Felderhof / Zur Spiegelglasfabrik / Bahn-
linie Düsseldorf - Duisburg“ 
3. Offenlage – Erneute öffentliche Auslegung gemäß § 3 Absatz 2 BauGB i.V. mit § 
4a Absatz 3 BauGB 
 
Der Bebauungsplan SW 263, 3. Änderung „Felderhof / Zur Spiegelglasfabrik / Bahnlinie 
Düsseldorf - Duisburg“ hat vom 04.07.2016 bis einschließlich 19.08.2016 gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 4a Absatz 3 BauGB erneut öffentlich ausgelegen. 
 
Aufgrund von Änderungen wird der Bebauungsplan SW 263, 3. Änderung „Felderhof / 
Zur Spiegelglasfabrik / Bahnlinie Düsseldorf - Duisburg“ mit seiner Begründung ein-
schließlich des Umweltberichts und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentli-
chen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB in Verbindung mit § 4a Absatz 3 BauGB nochmals erneut öffentlich ausgelegt 
(3. Offenlage). 
 
Ein Übersichtplan mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes SW 263, 3. Ände-
rung ist dieser Bekanntmachung beigefügt. 
 
Ort: Stadtverwaltung Ratingen, Rathaus, Minoritenstraße 2-6, Ratssaal, 40878 Ratin-
gen 
 
Zeit: vom 04.05.2020 bis einschließlich 04.06.2020 während der Dienststunden. 
 
Dienststunden: 
 
Montag bis Mittwoch   von 08.30 Uhr  bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag     von 08.30 Uhr  bis 18.00 Uhr, 
Freitag     von 08.30 Uhr  bis 12.00 Uhr. 
 
Eine vorherige Anmeldung zur Einsichtnahme ist nicht erforderlich. Falls eine fachliche 
Beratung gewünscht wird, wird um telefonische Terminvereinbarung unter der Ruf-
nummer 02102 / 550-6133 gebeten. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich, elektronisch, mündlich 
oder zur Niederschrift eingebracht werden. Nach dieser Frist abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung über die Bebauungsplanänderung unberück-
sichtigt bleiben. 
 
 
HINWEIS CORONA-EPIDEMIE: 
Aus Gesundheitsgründen kann die gleichzeitige Einsichtnahme beschränkt wer-
den, sodass es zu Wartezeiten kommen kann. Um eine Übertragung des Virus 
über die Bauleitplandokumente zu verhindern werden Handschuhe bereitgestellt. 
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Projektbeschreibung: Umwandlung einer Gewerbebrache in Wohnbaufläche mit maxi-
mal 268 Wohneinheiten in Einzel-, Doppel- und Reihenhausbauweise sowie Ge-
schosswohnungsbau. 
 
 
Folgende umweltbezogene Informationen sind verfügbar: 
 
1. Umweltbericht zum Bebauungsplanentwurf, in dem die Umweltauswirkungen in 

Bezug auf die Schutzgüter Mensch – Bevölkerung/Gesundheit, Arten und Le-
bensgemeinschaften / Biotoptypen, Landschafts- / Siedlungsbild, Boden, Was-
ser, Klima und Luft, Kultur- und sonstige Sachgüter, deren Wechselwirkungen 
untereinander und sonstige Umweltbelange beschrieben und bewertet werden 
sowie die Eingriffs- und Ausgleichsthematik behandelt wird. 

 
2. Verkehrliche Untersuchung zum prognostizierten Verkehrsaufkommen und des-

sen Abwicklung; Ingenieurgesellschaft Stolz (November 2007) 
 
3. Ergänzende verkehrliche Untersuchung zu dem unter Punkt 2. genannten Gut-

achten; Ingenieurgesellschaft Stolz (September 2010) 
 
4. Verkehrstechnische Untersuchung der Knotenpunkte außerhalb des Plangebie-

tes unter Berücksichtigung des hinzukommenden Verkehrsaufkommens durch 
das Wohngebiet Felderhof; Brilon, Bondzio, Weiser (November 2012) 

 
5. Aktualisierung der unter Punkt 4. genannten verkehrstechnischen Untersu-chung 

der Knotenpunkte; Brilon, Bondzio, Weiser (25.02.2020) 
 
6. Stellungnahme zum Verkehrsaufkommen KITA Felderhof; Brilon, Bondzio, Wei-

ser (Juli 2015) 
 
7. Schalltechnische Untersuchung zu den innerhalb des Plangebietes auftretenden 

Verkehrslärm- und Gewerbelärmimmissionen, Peutz Consult (Juli 2015) 
 
8. Aktualisierung der unter Punkt 7. genannten schalltechnischen Untersuchung; 

Peutz Consult (Februar 2020) 
 
9. Schalltechnische Untersuchung zu den ausgehenden Gewerbelärmemissio-nen 

des neugebauten Lebensmitteldiscouters nördlich des Plangebietes; TAC – 
Technische Akustik (28.08.2014)  

 
10. Stellungnahme zum Heranrücken der Baufenster an den neugebauten Le-

bensmitteldiscouter bezüglich der Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwer-
te;  TAC – Technische Akustik (16.02.2020) 

 
11. Erschütterungstechnische Untersuchung aufgrund der benachbarten Schie-

nenstrecke; Peutz Consult (19.02.2013) 
 
12. Weitergehende erschütterungstechnische Untersuchung zu der benachbarten 

Schienenstrecke; Peutz Consult (8.11.2013) 
 
13. Aktualisierung der unter Punkt 11. und 12. genannten erschütterungstechni-sche 

Untersuchungen; Peutz Consult (05.12.2019) 
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14. Untersuchungsbericht zur Grundwasserüberwachung; Dipl.-Ing. J.U. Kügler 
(27.06.2005) 

 
15. Sanierungsabnahme Altlasten; Dipl.-Ing. J.U. Kügler (11.07.2003) 
 
16. Altlastentechnische Abnahme Erdarbeiten; EBE GmbH (07.07.2008) 
 
17. Gutachterliche Untersuchung der Ergebnisse hinsichtlich Wohnbebauung auf 

den aufbereiteten Flächen; Dr. Tillmanns & Partner GmbH (27.09.2007) 
 
18. Artenschutzrechtliche Potentialanalyse; Hamann & Schulte (16.07.2010) 
 
19. Suchraumanalyse Kreuzkröte und Zauneidechse; Hamann & Schulte 

(21.04.2010) 
 
20. Artenschutzprüfung; Hamann & Schulte (15.10.2012) 
 
21. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die 

planungsrelevante Tierarten Reptilien/ Amphibien; Neogrün (29.06.2019) 
 
Durch die Öffentlichkeit und Träger öffentlicher Belange wurden Stellungnahmen zu: 
• Altlasten bzw. Altlastenentsorgung, 
• Verkehrsbelastung und daraus resultierender Lärmbeeinträchtigungen, 
• Immissionsschutz an Wohngebäuden aufgrund des Bahnlärms, 
• Erschütterungen aufgrund der Schienenstrecke, 
• Artenschutzbelangen, 
• Schadstoffbelastung aufgrund fehlenden Luftaustauschs durch die Lärm-

schutzwände und 
• Gefahren durch Zugunfälle 
 
abgegeben, die ebenfalls einsehbar sind. 
 
Die Unterlagen zum Bebauungsplan SW 263, 3. Änderung (Planentwurf, Entwurfs-
begründung, Gutachten etc.) können auch im Internet unter  
https://www.o-sp.de/ratingen/start.php#offen 
eingesehen werden. 
 
 
 
BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
 
Die vorstehende erneute Offenlage des Bebauungsplanes wird hiermit gemäß § 3 Ab-
satz 2 BauGB in Verbindung mit § 4a Absatz 3 BauGB öffentlich bekannt ge-macht.  
 
Gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW)  wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NRW. 2023), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), gegen Sat-
zungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,  
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungs-plan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt. 
 
 
Die Form der öffentlichen Bekanntmachung im Sinne des § 7 Absatz 7 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 der 
Hauptsatzung der Stadt Ratingen wie folgt festgelegt: Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Stadt Ratingen. 
 
 
 
Ratingen, den 21.04.2020 
 
 
 
Klaus Pesch 
Bürgermeister 
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31 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 
 
  
Ersatzbestimmung für ein Mitglied des Rates der Stadt Ratingen 
 
 
Das Ratsmitglied Frau Jutta Besta-Hecker hat am 23.03.2020 mit Wirkung zum 
01.04.2020 auf ihr Ratsmandat verzichtet. Das ausgeschiedene Ratsmitglied ist auf den 
Wahlvorschlag der Wählerge-meinschaft „Bürger-Union Ratingen“ gewählt worden. Auf 
Grund des § 45 Kommunalwahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70) zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), wird hierdurch festgestellt, dass als Nach-
folger aus der Reserveliste der Wählergemeinschaft „Bürger-Union Ratingen“ 
 
 
Herr Franz Eibo Neutzler 
geboren am 02.11.1954 
wohnhaft Beelitzer Str. 14 
in 40880 Ratingen 
 
 
 
nachgerückt ist. 
 
 
Herr Franz Eibo Neutzler nahm das Mandat an. 
 
 
  
Gegen die Feststellung können alle Wahlberechtigten des Wahlgebietes und die für das 
Wahlgebiet zuständige Leitung von Parteien und der Wählergruppen, die an der Ge-
meindewahl 2014 teilgenommen haben, sowie die Aufsichtsbehörde binnen eines Mo-
nats nach Veröffentlichung dieser Bekannt-machung Klage erheben. 
 
Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Verwaltungsgericht, Bastionstr. 39, 
40213 Düsseldorf einzureichen. Die Klage kann auch in elektronischer Form nach 
Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO 
VG/FG – vom 07.11.2012 (GV. NRW. S. 548) in der jeweils gültigen Fassung einge-
reicht werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur nach § 2 Nr. 3 des Signaturgesetzes vom 16.05.2001 (BGBl. I S. 876) in der 
jeweils gültigen Fassung versehen sein und an die elektronische Poststelle des Ge-
richts übermittelt werden. 
 
Ratingen, 22.04.2020 
 
Stadt Ratingen 
Der Wahlleiter 
 
(Steuwe) 
Erster Beigeordneter 
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32 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 
Bekanntmachung der Bezirksregierung Düsseldorf zum Planfeststellungsverfah-
ren „Kapazitätserweiterung“ für den Flughafen Düsseldorf gemäß § 8 LuftVG 

 

BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF 
Dezernat 26 

Am Bonneshof 35 

40474 Düsseldorf 

 

Luftverkehr; 

Antrag der Flughafen Düsseldorf GmbH vom 16.02.2015 i. d. F. vom 29.02.2016 

auf Erteilung eines Planfeststellungsbeschlusses 

Hier: Offenlage ergänzender und geänderter Unterlagen  

 

I. Anlass 

Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat unter dem 16.02.2015 einen Antrag auf Erteilung 

eines Planfeststellungsbeschlusses bei der zuständigen Planfeststellungsbehörde, dem 

damaligen Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes 

Nordrhein-Westfalen in 40219 Düsseldorf, gestellt. 

Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens (Vorhaben) ist die abschließende Zulas-

sung    

- von tiefbaulichen Änderungen der vorhandenen Flughafenanlage, nämlich der 

Herstellung von insgesamt 8 neuen Flugzeug-Abstellpositionen sowie der Erwei-

terung von Flugbetriebsflächen (Rollweg-/Rollgassenanschlüsse im Vorfeldbe-

reich) nebst weiterer Bodenversiegelungs- und Arrondierungsmaßnahmen sowie  

- von Änderungen der geltenden Betriebsregelungen, nämlich die Erhöhung der im 

Voraus planbaren Flugbewegungen in nachfragestarken Zeitstunden am Tage 

sowie eine bedarfsgerechte Anpassung der Nutzungsmöglichkeiten beider Start- 

und Landebahnen zur Abwicklung des Flugverkehrs.    

Für das Vorhaben besteht die Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung nach §§ §§ 3 e Abs. 1 Nr. 2, 3 c Satz 1 u. 3 des Gesetzes über die Um-

weltverträglichkeitsprüfung in der Fassung, die vor dem 16.05.2017 galt (nachfolgend: 

UVPG a.F.). 

Die Stellungnahmen bzw. Einwendungen von Behörden, Vereinigungen und Betroffe-

nen zum bzw. gegen das Vorhaben (Plan und sonstige Antragsunterlagen, u.a. zu den 

Umweltauswirkungen) wurden von der zuständigen Anhörungsbehörde – Bezirksregie-

rung Düsseldorf – in der Zeit vom April 2016 bis März 2017 den gesetzlichen Fristen 

entsprechend aufgenommen und im Februar 2017 an sechs Verhandlungstagen mit 
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den Betroffenen erörtert. Dieses Anhörungsverfahren schloss die Anhörungsbehörde 

mit der Übermittlung ihrer Stellungnahme (Abschlussbericht) an die Planfeststellungs-

behörde ab. 

Die Planfeststellungsbehörde hat während ihrer Prüfung der Einwendungen und Stel-

lungnahmen die Antragstellerin schriftlich zu weiteren Erklärungen sowie Änderungen 

und Ergänzungen der Antragsunterlagen aufgefordert. Die Antragstellerin ist den Anfor-

derungen nachgekommen und hat die nachfolgend bezeichneten fachlichen Stellung-

nahmen, Gutachten und Erläuterungen in das Verfahren eingebracht. 

Die erforderlichen Anpassungen und Ergänzungen betreffen u.a. die Unterlagen über 

die Umweltauswirkungen nach § 6 UVPG a.F. Aus diesem Grund erfolgt die erneute 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 9 Abs. 1 Satz 3 u. 4 UVPG a.F.  

Die Änderungen der Antragsunterlagen führen nicht zu einer Änderung des Vor-

habens oder des Planungskonzepts der Antragstellerin.  

Hinweis: Aus Gründen des Sachzusammenhangs und der Verfahrenstransparenz be-

inhalten die nunmehr zur Auslegung bestimmten Unterlagen auch Gutachten und Stel-

lungnahmen, die nicht im Zusammenhang mit der Untersuchung zusätzlicher oder an-

derer erheblicher Umweltauswirkungen stehen. Solche Dokumente oder Pläne dienen 

der weiteren Begründung der Antragsunterlagen und sind mit (- i -) gekennzeichnet.     

 

II. Ablauf und Gegenstände der öffentlichen Auslegung 

Die geänderten, ergänzten bzw. ergänzenden Unterlagen werden in der Zeit  

vom 04.05.2020 bis einschließlich 12.06.2020 (Auslegungsfrist) 

bei den Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen in  

Düsseldorf, Duisburg, Essen, Heiligenhaus, Kaarst, Krefeld, Meerbusch, Moers, 

Mülheim, Neuss, Ratingen, Tönisvorst und Willich 

für Jedermann zur Einsicht öffentlich ausgelegt.  

 

Die Unterlagen liegen in den Räumen der Stadtverwaltung Ratingen, Amt für Stadtpla-

nung, Vermessung und Bauordnung, Minoritenstraße 2, Ratssaal, 40878 Ratingen, 

1.OG 

während der Dienststunden: 

montags,  von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr, 

dienstags,  von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr, 

mittwochs von 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr, 

donnerstags von 08:30 Uhr bis 18:00 Uhr, 

freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 

zur allgemeinen Einsichtnahme aus.  
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Zur allgemeinen Information über das Vorhaben der Antragstellerin wird auf die Einsicht 

der Antragsunterlagen in ihrer ursprünglichen Fassung vom 29.02.2016 im Internet auf 

der Homepage der Planfeststellungsbehörde unter https://www.vm.nrw.de verwiesen. 

Die Anhörungsbehörde weist darauf hin, dass die erneute Öffentlichkeitsbeteili-

gung auf die nachfolgend aufgeführten Unterlagen beschränkt ist. Die Auslegung 

sowie die Gelegenheit zur Äußerung beziehen sich nur auf die geänderten und 

ergänzten bzw. ergänzenden Gegenstände der Plan- bzw. Antragsunterlagen.  

Die bereits im durchgeführten Anhörungsverfahren eingebrachten, zulässigen 

Einwendungen und Stellungnahmen bleiben erhalten und müssen nicht erneut 

vorgebracht werden. Sie sind vollumfänglich gültig und weiterhin Gegenstand 

des Planfeststellungsverfahrens. 

Bitte beachten Sie auch die am Ende des Dokuments gegebenen Hinweise zum 

Beteiligungsverfahren. 

Die auszulegenden geänderten, ergänzten bzw. ergänzenden Unterlagen sowie die zur 

Information auch beigefügten Dokumente sind: 

 

1. Schriftliche Anforderungen bzw. „Aufklärungsschreiben“ der Planfeststellungsbehör-

de vom 07.05.2018, 18.10.2018, 17.04.2019, 22.10.2019 und 23.01.2020 (- i -) 

2. Beschreibung des Vorhabens 

(betrifft: Standort; betriebliche Änderungen und Auswirkungen auf den Flugverkehr; 

Verkehrsbedarf/Grundlagen der Bedarfsermittlung; Leistungsfähigkeit der Start- und 

Landebahnen und sonstigen Flugbetriebsflächen zur Bewältigung des geänderten 

Flugbetriebs) 

 

 

Bezeichnung der Unterlage Verfasser Datum 

Flugbewegungsprognose 2030 (Refe-

renz- und Prognoseszenario) unter be-

sonderer Berücksichtigung realistischer 

Slot-Ausnutzungsquote 

INTRAPLAN Consult GmbH Januar 2020 

Gutachten zu den Auswirkungen einer 

möglichen Flexibilisierung der Bahn-

nutzung am Flughafen Düsseldorf 

Deutsche Flugsicherung 

GmbH – DFS Aviation Ser-

vices  

07.02.2020 

Planfeststellungsverfahren Flughafen 

Düsseldorf – Praktische Kapazität der 

Flugbetriebsflächen 

Airport Research Center 

GmbH 

03.02.2020 

Empirische Kapazität – Auswertung von 

Flugbewegungen (- i -) 
Flughafen Düsseldorf GmbH 15.08.2019 u. 

03.12.2019 

 

https://www.vm.nrw.de/
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3. Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 

(betrifft: Grundlagen für die Fluglärmbetrachtung/Datenerfassungssysteme, Folgen des 

geänderten Flugbetriebs für die Belastung der Bevölkerung mit Lärmimmissionen und 

Luftschadstoffen; Auswirkungen der baulichen Maßnahmen auf den Bodenverkehr und 

die Belastung der Bevölkerung mit Lärmimmissionen und Luftschadstoffen; flughafenin-

duzierter Landverkehr, Gesamtlärmbetrachtung, Veränderungen der Lichtimmissionen 

auf die Wohnbereiche in der Flughafenumgebung durch die baulichen und betrieblichen 

Änderungsmaßnahmen) 

  

 

 

Bezeichnung der Unterlage Verfasser Datum 

Stellungnahme: Flugbewegungsangaben 

- Unstimmigkeiten in den Antragsunter- 

lagen (- i -) 

ACCON GmbH 15.01.2019 

Stellungnahme: Ermittlung der Flugbe-

wegungen – Auswahl des Untersu-

chungszeitraums (- i -) 

Flughafen Düsseldorf GmbH 17.01.2019 u. 

15.05.2019 

Stellungnahme: Statistischer Nachweis 

über die sechs verkehrsreichsten Monate 

(- i -) 

Flughafen Düsseldorf GmbH  17.01.2019 

Stellungnahme: AzD – Luftfahrzeug- 

gruppenmix, Betriebsrichtungsverteilung, 

Nummerierung der Flugwege gemäß AzB 

(- i -) 

Airsight GmbH 10.05.2019 

Stellungnahme: Luftfahrzeuggruppenmix 

nach Wirbelschleppenkategorien (- i -) 
Flughafen Düsseldorf GmbH 17.01.2019 

Stellungnahme: Einhaltung der Standard-

steigprofile (- i -) 
Deutsches Zentrum für Luft- 

und Raumfahrt e.V. 

14.12.2018 

Stellungnahme: Bahnnutzungsverteilung 

(- i -) 

Flughafen Düsseldorf GmbH 17.01.2019 

Stellungnahme: APU-Betrieb (- i -) Flughafen Düsseldorf GmbH 17.01.2019 u. 

05.06.2019 

Stellungnahme: Auswirkungen eines Ver-

zichts auf die Verlängerung des Flug-

steigs C in Bezug auf die Geräuschsitua-

tion im Nahbereich des Flughafen Düs-

seldorf 

ACCON GmbH 18.03.2019 
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Stellungnahme: Luftqualität – Prognose- 

szenario 2030 ohne Verlängerung des 

Flugsteigs C 

Müller-BBM GmbH 26.02.2019 

Pläne: „(Nicht-)Verlängerung des Flug-

steigs C“, Lageplan - Plan-Nr. 

FH1523/4/10201A und Übersichtslage-

plan, Plan-Nr. FH1523/4/10102A 

Flughafen Düsseldorf GmbH 31.08.2015 

31.08.2015 

Stellungnahme zu den durch stationäre 

Leuchten verursachten Lichtimmissionen 

für die Kapazitätserweiterung des Flugha-

fens Düsseldorf ohne Verlängerung des 

Flugsteigs C 

Peutz Consult GmbH 08.02.2019 

Stellungnahme: Statistische Auswertung 

der Nachtflugbewegungen der sechs ver-

kehrsreichsten Monate des Jahres 2018 

(- i -) 

Flughafen Düsseldorf GmbH 02.07.2019 

Gesamtlärmbetrachtung (mit 24 Anlagen) ACCON GmbH 17.12.2019 

Verkehrsprognose 2030 mit Ausweisung 

des flughafenbezogenen Verkehrs für 

den Flughafen Düsseldorf - Alterna-

tivszenario ohne Anschlussstelle Ost 

MUVEDA Februar 2020 

Stellungnahme zum Straßenverkehrslärm 

ohne geplante Abschlussstelle Ost 

ACCON GmbH 18.02.2020 

Ergänzende Stellungnahme zu MUVEDA 

Verkehrsprognose 2030; „Ergänzende 

Erläuterungen zu den Passagierprogno-

sezahlen im Gutachten Verkehrsprogno-

se 2030 mit Ausweisung des flughafen-

spezifischen Verkehrs für den Flughafen 

Düsseldorf (Dezember 2015)                   

(- i -)  

Flughafen Düsseldorf GmbH 04.02.2020 

Stellungnahme: Berücksichtigung der 

geplanten Anschlussstelle an der A44 im 

Osten des Flughafens – Mögliche Aus-

wirkungen auf das Luftqualitäts- gutach-

ten Prognosejahr 2030 vom 22. Februar 

2016 

Müller-BBM GmbH 12.02.2020, 
aktualisiert am 
13.03.2020 

Stellungnahme: Ergänzende Ausführun-

gen zum Luftqualitätsgutachten Progno-

sejahr 2030 vom 22. Februar 2016 

 

Müller-BBM GmbH 21.02.2020 
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Stellungnahme: Ergänzende Erläuterung 

zum Untersuchungsraum Luftqualität       

(- i -) 

Flughafen Düsseldorf GmbH 14.02.2020 

Stellungnahme: Ergänzende Erläuterung 

zur Herleitung der  Jahresflugbewegungs- 

zahlen im Luftqualitätsgutachten (- i -) 

Flughafen Düsseldorf GmbH Februar 2020 

Stellungnahme: Erstellung und Evaluation 

eines Datenerfassungssystems für den 

Ist-Zustand 2016 auf Basis des Datener-

fassungssystems Referenzszenario 2030 

(mit 12 Anlagen) (- i -) 

Flughafen Düsseldorf GmbH 30.05.2018 

Stellungnahme: Überprüfung gemäß § 2 

Abs. 2 Satz 3 u. 4 Fluglärmschutzgesetz 

ACCON GmbH 02.03.2020 

Rechtliche Stellungnahme: Überprüfung 

gemäß § 2 Abs. 2 Satz 3 u. 4 Fluglärm-

schutzgesetz (- i -) 

Graf v. Westphalen RAe 06.03.2020 

Kartographische Darstellung / Plan: Er-

mittlung von Lärmbetroffenheiten unter-

halb der fachplanungsrechtlichen Zumut-

barkeitsschwelle - Ergänzung der Anla-

gen des Flug- und Bodenlärmgutachtens“ 

(8 Karten mit Lärmkonturen) 

ACCON GmbH - 

Kartographische Darstellung / Plan: Er-

gänzung der Karten des Flug- und Bo-

denlärmgutachtens zum äquivalenten 

Dauerschallpegel im Nachtzeitraum um 

eine Kontur zum Maximalpegelhäufig- 

keitskriterium NAT 6 x 57 dB(A) (Innen-

pegel)“ (2 Karten mit Lärmkonturen) 

ACCON GmbH - 

Betrachtung der von Fluglärm betroffenen 

Personen 

ACCON GmbH 03.02.2020 

Betrachtung der von Fluglärm betroffenen 

Personen innerhalb der künftigen Nacht-

schutzzone nach Fluglärmschutzgesetz 

ACCON GmbH 04.03.2020 

Ermittlung zur Immissionszusatz- belas-

tung durch Luftschadstoffe und Gerüche 

an zusätzlichen Aufpunkten (Kommunale 

Einrichtungen) 

Müller-BBM GmbH 31.01.2018, 
aktualisiert  am 
18.03.2020 

Tabellarische Übersicht zur Flug- und 

Bodenlärmbelastung an öffentlichen Ein-

richtungen 

ACCON GmbH 05.03.2020 
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Stellungnahme zum Straßenverkehrslärm 

nebst 10 Anlagen 

ACCON GmbH 14.01.2016 

Stellungnahmen: Vorhabenbedingte Än-

derung von Flugverfahren (vorherige An-

fragen der Planfeststellungsbehörde) 

(- i -) 

Deutsche Flugsicherung 

GmbH 

Bundesaufsichtsamt für 

Flugsicherung 

25.06.2018 

12.12.2019 

Stellungnahme: Umsetzung der Anforde-

rungen des Fluglärmschutz- gesetzes im 

Rahmen der Planfeststellung – Validie-

rung der Datenerfassungssysteme  (- i -) 

Deutsche Flugsicherung 

GmbH 

 

03.02.2020 

 

4. Schutzgüter Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Landschaft, Luft, Klima, Was-

ser und Boden, Mensch/menschliche Gesundheit (s. auch dort) 

(betrifft: Bau-, anlagen- und betriebsbedingte Wirkungen auf die Vegetation, auf – u.a. 

besonders geschützte – Tiere und ihre Lebensräume, auf Schutzgebiete, schutzwürdige 

Biotope sowie auf den Boden, auf Grund- und Oberflächengewässer und auf das Land-

schaftsbild; Bewertung des nicht vermeidbaren und begrenzbaren Eingriffs in Natur und 

Landschaft und Kompensation der Folgen; vorhabenbedingte Wechselwirkungen zwi-

schen den betrachteten Umwelt-Schutzgütern)    

  

Bezeichnung der Unterlage Verfasser Datum 

Stellungnahme: Auswirkungen auf den 

Flächenbedarf des Vorhabens, wenn 

der Flugsteig C nicht verlängert wird  

Flughafen Düsseldorf 

GmbH 

30.01.2020 

Floristische Kartierungen 2014 Froelich & Sporbeck 31.10.2014 

Kartierung der Flora und Fauna 2017,  

Kartographische Darstellung  

Froelich & Sporbeck Februar 2018 

Lage der Fledermausbegehungen auf 

dem Flughafen Düsseldorf 2008 – 2014 

Froelich & Sporbeck  

Korrekturblätter und Maßnahmeblätter 

LBP  

Froelich & Sporbeck Januar 2020 

Gutachten DAVVL 2001, 2008 u. 2016 

und Stellungnahme 

Deutscher Ausschuss zur 

Verhütung von Vogel-

schlägen im Luftverkehr 

e.V.  

22.01.2020 

Faunistische Erhebungen 2017 

(Avifauna, Amphibien, Fledermäuse) 

Froelich & Sporbeck 29.12.2017 
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Stellungnahme: Avifauna: Planungsre-

levante Arten 2017 

Flughafen Düsseldorf 

GmbH 

30.01.2020 

Avifauna: Art für Art-Prüfprotokolle 

2017 
Froelich & Sporbeck 01.02.2020 

FFH-Ersteinschätzung „Rhein-

Fischschutzzonen zwischen Emmerich 

und Bad Honnef 

Froelich & Sporbeck 07.02.2017 

FFH-Ergänzung „FFH-Gebiet Überan-

ger Mark“ 

Froelich & Sporbeck 06.02.2017 

FFH-Ergänzung „FFH-Gebiet Ilvericher 

Altrheinschlinge 

Froelich & Sporbeck 06.02.2017 

Stoffeinträge in FFH-Gebiete, Progno-

sejahr 2030 

Müller-BBM GmbH 09.12.2016 

Stellungnahme: FFH – Critical Loads Froelich & Sporbeck 29.01.2020 

Anschreiben FDG an VM Flughafen Düsseldorf 

GmbH 

20.02.2020 

Stellungnahme: Abschätzung des 

Stickstoff- und Säureeintrages in die 

FFH Gebiete „Überanger Mark“ und 

„Ilvericher Altrheinschlinge“ unter Be-

rücksichtigung der Betriebsgenehmi-

gung 2005 

Flughafen Düsseldorf 

GmbH 

 

Fachbeitrag „Wasser“ zur EG-
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 

Froelich & Sporbeck 02.11.2017, 
aktualisiert am 
17.03.2020 

Entwässerungsplanung vom Oktober 

2014, überarbeitet im Februar 2020 

(mit 27 Anlagen) 

Rademacher und Partner 

IRP 

Februar 2020 

Modellanwendungen zum Nachweis 

der Auswirkungen auf den Hochwas-

serabfluss im Kittelbach 

Hydrotec Oktober 2014, ak-

tualisiert Februar 

2016 und März 

2020 

Die oben aufgeführten Unterlagen sind ebenfalls im Internet über den folgenden Link 

einsehbar: 

http://www.vm.nrw.de/ 

Es wird darauf hingewiesen, dass jedoch nur der Inhalt der tatsächlich vor Ort ausge-

legten Unterlagen (Papierfassung) für das Verfahren maßgeblich ist (§27a Abs. 1 

VwVfG NRW). 

http://www.vm.nrw.de/
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Hinweise: 

Das Anhörungsverfahren ist ein förmliches Verwaltungsverfahren und unterliegt beson-

deren gesetzlichen Vorgaben:  

1. Jeder, dessen Belange durch die in den ergänzenden Unterlagen dargestellten 

Inhalte (Ergebnisse, Tatsachen, Bewertungen) erstmals oder stärker berührt 

werden, kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist  

bis einschließlich 

26.06.2020 (Posteingang) 

bitte mit Angabe des Aktenzeichens 26.01.01.01- PFV DUS 

bei der 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Postfach 300865 

40408 Düsseldorf 

oder bei einer der oben genannten Offenlagekommunen  

Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben (Einwen-

dungsfrist). Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß der 

Beeinträchtigung erkennen lassen. 

Anderweitige, nicht die ergänzenden Unterlagen betreffende Einwendungen, auch 

grundsätzlich gegen die Maßnahme gerichtete Einwendungen, können ausge-

schlossen werden. Die aufgrund der in 2016 erfolgten Offenlage fristgerecht erho-

benen Einwendungen bleiben bestehen und werden im weiteren Verfahren berück-

sichtigt. 

Gleiches gilt, soweit zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen zu 

besorgen sind. 

2. Sie können Ihre Einwendungen innerhalb der Frist – d.h. bis einschließlich zum 

26.06.2020 (Posteingang) – bei den o.g. Stellen zum Aktenzeichen 26.01.01.01- 

PFV DUS sowohl schriftlich einreichen als auch mündlich zur Niederschrift äußern. 

3. Bei der Abgabe Ihrer schriftlichen Äußerungen ist zu beachten, dass sie nur berück-

sichtigt werden können, wenn sie Ihren vollständigen Vor- und Nachnamen sowie Ih-

re vollständige Anschrift in lesbarer Form und Ihre Unterschrift enthalten und fristge-

recht1 erfolgen. 

4. Das Erfordernis der vollständigen Namensangaben gilt auch und im Besonderen für 

Familien, die gemeinsam eine Einwendung verfassen: es sind die Namen aller Fa-

milienmitglieder für die die Einwendung gelten soll leserlich anzugeben und von al-

len unterschriftsberechtigten Familienmitgliedern selbst zu unterzeichnen. 

5. Grundsätzlich können Einwendungen nur schriftlich oder zur Niederschrift erhoben 

werden.  

Die Bezirksregierung Düsseldorf bietet jedoch unter Bezug auf § 3a VwVfG NRW 

an, Einwendungen in rechtsverbindlicher elektronischer Form zu senden. Per E-Mail 

erhobene Einwendungen sind nur zulässig, wenn sie mit einer qualifizierten elektro-

nischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen sind. Eine Signierung mit ei-

                                                 
1
 Fristgerecht bedeutet: Eingang der Einwendung innerhalb der Frist bei einer der unter Nr. 1 genannten Stellen. 
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nem Pseudonym ist nicht zulässig. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat hierzu fol-

gende elektronische Zugangsmöglichkeiten eröffnet: 

Für verschlüsselte E-Mails und Übermittlung von Dokumenten mit einer quali-
fizierten elektronischen Signatur (qeS) nutzen Sie bitte folgende Adresse: 
poststelle@brd.sec.nrw.de 
Alle Informationen dazu finden Sie auf der Seite Zugangseröffnung für die elektroni-
sche Kommunikation mittels verschlüsselter E-Mails sowie elektronisch signierter 
Dokumente.  

Falls Sie eine De-Mail senden möchten, schreiben Sie bitte an: 
poststelle@brd-nrw.de-mail.de 
Alle Informationen zu De-Mail finden Sie auf der Seite Zugangseröffnung für die 
elektronische Kommunikation mittels De-Mail. 

Eine Einwendung mittels einfacher Email entspricht somit nicht den gesetzli-
chen Anforderungen und bleibt daher unberücksichtigt. 

6. Mit Ablauf der Frist sind für das Verwaltungsverfahren alle Einwendungen ausge-

schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 73 Abs. 4 

Satz 3 VwVfG NRW) 

7. Für den Fall des Vorbringens gleichförmiger Eingaben wird auf § 17 VwVfG NRW 

ausdrücklich hingewiesen: Bei Anträgen und Eingaben, die von mehr als 50 Perso-

nen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender 

Texte eingereicht worden sind (gleichförmige Eingaben), gilt für das Verfahren der-

jenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit seinem 

Namen und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen 

als Bevollmächtigter bestellt worden ist. Vertreter kann nur eine natürliche Person 

sein (§ 17 Abs. 1 VwVfG). 

8. Gleichförmige Eingaben können unberücksichtigt bleiben, wenn sie die in § 

17 Absatz 1 Satz 1 VwVfG NRW genannten Angaben nicht deutlich sichtbar auf je-

der mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten oder wenn der Vertreter keine 

natürliche Person ist.  

9. Ferner können gleichförmige Eingaben insoweit unberücksichtigt gelassen werden, 

als Unterzeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht oder nur unleserlich ange-

geben haben. Dies gilt auch für Einwendungen von Familien (vgl. Hinweis Nr. 3) 

10. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen oder Ver-

treterbestellung evtl. entstehende Kosten werden nicht erstattet. 

11. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereini-

gungen nach § 73 Absatz 4 Satz 5 VwVfG NRW. Ihre Einwendungen sind ebenfalls 

bei den in der Bekanntmachung zu bezeichnenden Stellen innerhalb der Einwen-

dungsfrist vorzubringen. 

12. Äußerungen zu diesem Verfahren - sei es schriftlicher oder mündlicher Art -, die vor 

Auslegung des Antrags an das Verkehrsministerium oder die Bezirksregierung Düs-

https://www.brd.nrw.de/wirueberuns/Zentralabteilung/Zugangseroeffnung_verschluesselte_E-Mails.html
https://www.brd.nrw.de/wirueberuns/Zentralabteilung/Zugangseroeffnung_verschluesselte_E-Mails.html
https://www.brd.nrw.de/wirueberuns/Zentralabteilung/Zugangseroeffnung_verschluesselte_E-Mails.html
https://www.brd.nrw.de/wirueberuns/Zentralabteilung/Zugangseroeffnung_De-Mail.html
https://www.brd.nrw.de/wirueberuns/Zentralabteilung/Zugangseroeffnung_De-Mail.html
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seldorf gerichtet worden sind, können nicht als Einwendung im Verfahren berück-

sichtigt werden. 

13. Von einer förmlichen Erörterung im Sinne des § 73 Abs. 6 VwVfG NRW und des § 9 

Abs. 1 UVPG a.F. wird gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 3 LuftVG abgesehen.  

14. Über alle Einwendungen und sonstigen Stellungnahmen wird nach Abschluss des 

Anhörungsverfahrens durch das Ministerium für Verkehr des Landes NRW – Plan-

feststellungsbehörde – entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststel-

lungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme abgege-

ben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 

50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

Bezirksregierung Düsseldorf 

- Dezernat 26 - 

Im Auftrag 

gez. Goetzens 

 

 

 

Ratingen, den 21.04.2020 

Klaus Pesch 

Bürgermeister 

 

Hinweis: Bei dieser Angelegenheit handelt es sich um eine Maßnahme der Be-

zirksregierung Düsseldorf und nicht der Stadt Ratingen. 

 

HINWEIS CORONA-EPIDEMIE: 

Aus Gesundheitsgründen kann die gleichzeitige Einsichtnahme beschränkt wer-

den, sodass es zu Wartezeiten kommen kann. Um eine Übertragung des Virus 

über die Dokumente zu verhindern werden Handschuhe bereitgestellt. 

 

 


